23. JUNI 2022 - Gesetz zur Festlegung verschiedener dringender Bestimmungen in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche und zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf Ausnahmen von der Geheimhaltungspflicht für Betriebsrevisoren und zertifizierte Buchprüfer (Artikel 1 und 5 bis 8)


(Belgisches Staatsblatt vom 14. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE

23. JUNI 2022 - Gesetz zur Festlegung verschiedener dringender Bestimmungen in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche und zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf Ausnahmen von der Geheimhaltungspflicht für Betriebsrevisoren und zertifizierte Buchprüfer


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


(…)


KAPITEL 3 ­ Abänderungen des Gesetzes vom 18. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Beschränkung der Nutzung von Bargeld


	Art. 5 ­ Artikel 5 § 1 des Gesetzes vom 18. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Beschränkung der Nutzung von Bargeld, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 23. Februar 2022, wird wie folgt abgeändert:

	a) In Absatz 1 wird anstelle der durch Entscheid Nr. 166/2021 des Verfassungsgerichtshofes für nichtig erklärten Nr. 25/1 eine Nr. 25/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"25/1. nicht reglementierte Steuerberater, das heißt natürliche oder juristische Personen, die nicht in dem in Artikel 29 § 1 des Gesetzes vom 17. März 2019 über die Berufe des Buchprüfers und des Steuerberaters erwähnten öffentlichen Register eingetragen sind und sich dazu verpflichten, als wirtschaftliche oder berufliche Haupttätigkeit unmittelbar oder über andere, mit ihnen verbundene Personen materielle Hilfe, Unterstützung oder Beratung in Steuerangelegenheiten zu leisten,".



	b) In Absatz 13 werden die Wörter "durch einen im Ministerrat beratenen Erlass" aufgehoben.

	c) Absatz 13 wird durch eine Nr. 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"3. nicht reglementierte Steuerberater, die in Absatz 1 Nr. 25/1 erwähnt sind."


	Art. 6 ­ Artikel 85 § 1 desselben Gesetzes, abgeändert durch die Gesetze vom 30. Juli 2018, 2. Mai 2019 und 20. Juli 2020, wird wie folgt abgeändert:

	a) In Nr. 5 werden zwischen den Wörtern "Nr. 21" und den Wörtern "und 29" die Wörter ", 25/1" eingefügt.

	b) In Nr. 7 wird das Wort "25/1" durch das Wort "25" ersetzt.


	Art. 7 ­ In Buch IV Titel 4 Kapitel 4 desselben Gesetzes werden in der Überschrift von Abschnitt 1, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2020, zwischen den Wörtern "Nr. 21" und den Wörtern "und 29" die Wörter ", 25/1" eingefügt.


	Art. 8 ­ Artikel 108 § 1 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2020, wird wie folgt abgeändert:

	a) Nach den Wörtern "der Minister der Wirtschaft" werden die Wörter "oder einer der aufgrund von Artikel XV.60/4 des Wirtschaftsgesetzbuches vom König bestimmten Bediensteten" eingefügt.

	b) Zwischen den Wörtern "Nr. 21" und den Wörtern "und 29" werden die Wörter ", 25/1" eingefügt.

	c) Nummer 3 wird wie folgt ersetzt:

	"3. bei Verpflichteten, die einer solchen Verpflichtung unterliegen, Entzug oder Aussetzung der Zulassung, Registrierung, Eintragung oder jeder anderen Form der Anerkennung oder Genehmigung,".


(…)



	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 23. Juni 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft und der Arbeit
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Finanzen, beauftragt mit der Koordinierung der Betrugsbekämpfung
V. VAN PETEGHEM

Der Minister des Mittelstands, der Selbständigen, der KMB und der Landwirtschaft, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
D. CLARINVAL

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE
_______

